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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Schiedskommission 

 

Namens und mit Vollmacht der Klägerin stellen wir folgende 

 

Rechtsbegehren 

 

1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin in einem vom Schiedsgericht fest-

zusetzenden Betrag Schadenersatz, mindestens aber EUR 10'000'000.—zu bezahlen. 

2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin EUR 140'900.—nebst Zins zu 5 % 

auf 

- EUR 80'900.– seit 14. April 2008; und auf 

- EUR 60'000.— seit 6. Juni 2008 

zu bezahlen. 

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. 

 

 

BEGRÜNDUNG 

 

I. Sachverhalt 

1. Die Klägerin vertreibt seit Juli 2004 den Gesundheitsdrink SHARP REQUIEM® der 

Beklagten (das „Produkt“) als Alleinvertreterin in der Bundesrepublik Deutschland. Die 

vertragliche Beziehung der Parteien ist durch den Distributionsvertrag zwischen den 

Parteien vom 3. Juli 2004 geregelt (Beilage K-1). Der Distributionsvertrag garantiert der 

Klägerin ein Exklusivrecht zum Vertrieb des Produktes im Vertragsgebiet Bundesrepu-

blik Deutschland. Der im Distributionsvertrag ursprünglich vorgesehene Einkaufspreis 

für die Klägerin beläuft sich auf EUR 0.72 pro Flasche. 

2. Augenscheinlich verkauft die Beklagte das Produkt an ihren Alleinvertreter in Polen  

zu massiv günstigeren Preisen. Seit Sommer 2006 wird das Vertragsgebiet insbesondere 

in den an Polen grenzenden neuen Bundesländern mit Parallelimporten aus Polen –  

erkennbar an den polnischen Lebensmittelinformationen auf der Flasche – über-

schwemmt. Diese Parallelimporte wurden den hiesigen Grosshändlern (welche sowohl 
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Gastronomiebetriebe wie auch Detailhändler beliefern) zu günstigeren Konditionen an-

geboten als dies die Klägerin kostendeckend (geschweige denn mit Profit) in der Lage 

gewesen wäre. Die Beklagte hat die Klägerin versichert, dass die Parallelimporte nicht 

auf Verkäufe der polnischen Alleinvertreterin zurückzuführen sind und dass sie Art. 

3(3) Distributionsvertrag, welcher sich auch im Vertrag mit der polnischen Alleinvertre-

terin findet, gegenüber dieser durchsetzt.  

3. Die Klägerin hat die Beklagte mehrfach auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, u.a. 

am 12. August 2006 (vgl. Beilage K-2). Die Beklagte reagierte darauf am 

12. September 2006 mit einer Preissenkung gegenüber der Klägerin auf EUR 0.67 pro 

Flasche (Beilage K-3). Die Klägerin gab diesen Preisnachlass an ihre Kunden weiter. 

Dies führte dazu, dass die Parallelimporte kurzfristig zum Erliegen kamen. 

4. Schon ab Spätsommer/Herbst war aber ein erneutes Anschwellen der Parallelimporte 

aus Polen festzustellen, was die Klägerin sogleich monierte (Beilage K-4). In diesem 

Falle verweigerte die Klägerin aber einen erneuten Preisnachlass. Sie führte hierzu aus, 

dass sie nicht verpflichtet sei die Preise an ihre Alleinvertreter anzugleichen. Zwischen 

Polen und Deutschland bestehe ein Kaufkraftgefälle und sie würde den Markt in Polen 

verlieren, so sie die dortige Alleinvertreterin zu den der Klägerin gewährten oder ähnli-

chen Konditionen beliefern würde (Beilage K-5). 

5. In der Zwischenzeit hat die Klägerin bis April 2008 fast 50% des Marktes an aus Polen 

parallelimportierte Produkte verloren. Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Beklag-

te mit ihrer Preisgestaltungs- und Preisempfehlungspolitik das Exklusivitätsrecht ver-

letzt
1
. 

6. Nachdem sich mehrere der langjährigen Kunden für das Produkt von der Klägerin ab-

wandten und ausschliesslich Parallelimporte aus Polen bezogen, machte die Klägerin ih-

ren Schaden gegenüber der Beklagten geltend und stellte ihr am 4. April 2008 über den 

Betrag von EUR 10'000'000.– Rechnung (Beilage K-6). In der Folge entbrannte ein hef-

tiger Briefwechsel zwischen den Parteien, nicht zuletzt weil sich die Beklagte fortan 

unberechtigterweise weigerte das Produkt ohne Vorauszahlung durch die Klägerin zu 

liefern (Beilagen K-7 bis K-11) und die der Klägerin entstandenen Marketingkosten für 

das erste Quartal 2008 unverzüglich zu bezahlen. Am 30. April 2008 platzte der Kläge-

rin der Kragen und sie kündigte den Distributionsvertrag aus wichtigem Grund mit so-

fortiger Wirkung (Beilage K-12). 

                                                 
1
    Im Sinne einer Klarstellung sei hier angemerkt, dass die Klägerin nicht geltend macht, ihr sei im  

Distributionsvertrag absoluter Gebietsschutz eingeräumt worden 
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7. Die Klägerin fordert von der Beklagten 

- Schadenersatz für entgangenen Gewinn (direkter und indirekter Schaden aus den 

Parallelimporten aus Polen) über den Zeitraum bis zum Ablauf der ordentlichen 

Kündigungsfrist unter dem Distributionsvertrag, d.h. bis zum 30. November 2008; 

- Ersatz der ihr zu vergütenden Marketingkosten für die Monate Januar bis März 

2008 im Betrage von EUR 80'900.–; 

- Ersatz derjenigen nach der Kündigung entstandenen Marketingkosten, zu welchen 

sich die Klägerin bereits vor der Kündigung rechtsverbindlich nach Massgabe des 

Marketingplanes verpflichtet hatte, d.h. der Kosten der gebuchten Radiowerbung 

bis zum Ende des Jahres 2008 im Betrage von EUR 180'000.—(je EUR 20'000.– 

pro Monat für die Monate April bis Dezember 2008), wovon EUR 60'000.– an die 

Beklagte weiterverrechnet und abgemahnt wurden. 

 

III. Formelles, Schiedsrichterbestellung 

8. Art. 19(2) Distributionsvertrag sieht vor dass Streitigkeiten aus dem Distributionsver-

trag einem Dreierschiedsgericht mit Sitz in Zürich nach der Internationalen Schiedsord-

nung der Schweizerischen Handelskammer zu unterbreiten sind. 

9. Die Klägerin ernennt als ihre Schiedsrichterin Frau Dr. Y. 

10. Die Klägerin hat die Einschreibegebühr im Betrage von CHF 8'000.-- gemäss Appendix 

B der Internationalen Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern mit heuti-

gem Tage überwiesen. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

Unterschrift 

 

 

Beilagen: K-1 bis K-12 

























































Moot Court Team [...] 
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        LSI 

        Zürcher Handelskammer 
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Swiss Rules Fall Nr. 600132-2008: Einleitungsantwort 

 

 

Distribujet GmbH, Nikolaigraben 15, 02826 Görlitz, Deutschland 

Klägerin 

vertreten durch Moot Court Team […] 

 

gegen 

 

BeveSana AG, Berner Strasse 5, 8953 Dietikon, Schweiz 

Beklagte 

vertreten durch Moot Court Team […] 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Wir zeigen an, dass uns die Beklagte BeveSana AG mit der Wahrung Ihrer Interessen beauf-

tragt hat. Diese Eingabe erfolgt innert der von der Kammer angesetzten Frist. Namens und mit 

Vollmacht der Beklagten stellen wir folgende 

 

Rechtsbegehren: 

 

1. Auf die Schiedsklage sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. 

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin. 

 

I. Sachverhalt 

1. Die Beklagte ist eine in der Produktion von Gesundheitsdrinks tätige Gesellschaft mit 

Sitz in Dietikon/Zürich. Bis im Sommer 2005 war sie auch im Getränkevertrieb tätig, 

u.a. auch mit der Klägerin (Beilage K-1). 

2. Mit Übernahmevertrag vom 25. Mai 2005 (Beilage B-1) veräusserte die Beklagte infol-

ge einer konzerninternen Restrukturierung ihre Vertriebsabteilung nach Massgabe von 

Art. 181 Abs. 1 OR an die neugegründete Bibite AG, welche das Geschäft an der glei-

chen Adresse und mit dem gleichen Personal weiterführte. Zwar publizierte die Beklag-

te den Umstand der Vermögensübertragung an die Bibite AG nicht im Schweizerischen 

Handelsamtsblatt, doch informierte sie darüber ihre Geschäftspartner (Schriftliche Zeu-

genaussage von Frau Karin Strasser vom 10. Juli 2008; Beilage B-2).  

3. Die Klägerin bezahlte schon ab September 2005 für Lieferungen des Produktes gestützt 

auf Rechnungen, welche durch die Bibite AG ausgestellt wurden. Mit Schreiben vom 

7./10. Mai 2006 stimmte die Klägerin sodann gegenüber der Bibite AG schriftlich einer 

Ausweitung des Distributionsvertrages auf das neu lancierte Produkt SHARP 

REQUIEM SUGARFREE® zu (Beilage B-3). 

4. Entsprechend vertrieb die Klägerin deshalb den Gesundheitsdrink SHARP REQUIEM® 

(wie auch SHARP REQUIEM SUGARFREE®) nicht mehr für die Beklagte, sondern 

für die Bibite AG. Die Beklagte bestreitet deshalb die Zuständigkeit des Schiedsgerich- 
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tes und ihre Passivlegitimation. Ohne Präjudiz hinsichtlich dieser Einreden nimmt die 

Beklagte materiell rein vorsorglich wie folgt Stellung:  

5. Weder die Beklagte noch ihre Rechtsnachfolgerin Bibite AG oder eine andere Gesell-

schaft der MultiDrink Gruppe haben je das Produkt in das Vertriebsgebiet der Klägerin 

importiert. Dasselbe trifft gemäss Nachforschungen der Beklagten auf den polnischen 

Alleinvertreter zu, welcher denselben vertraglichen Exportbeschränkungen wie die Klä-

gerin unterliegt (Beilage B-4). Gemäss den Nachforschungen der Beklagten ist es aller-

dings zutreffend, dass Kunden des polnischen Alleinvertreters das Produkt in sehr gros-

sen Mengen in das Vertragsgebiet der Klägerin exportieren und dort massiv billiger als 

die Klägerin an Grosshändler verkaufen. 

II. Rechtliches 

6. Mit dem Übernahmevertrag vom 25. Juni 2005 und seiner Kenntnis durch die Klägerin 

ging auch die Schiedsklausel unter dem Distributionsvertrag von der Beklagten auf die 

Bibite AG über. Das Schiedsgericht ist entsprechend für die Beurteilung der von der 

Klägerin gegenüber der Beklagten geltend gemachten Ansprüche unzuständig, eventua-

liter fehlt es zudem an der Passivlegitimation der Beklagten. 

7. Selbst für den Fall, dass das Schiedsgericht wider Erwarten Zuständigkeit und Passivle-

gitimation bejahen sollte, ist aufgrund des Vorstehenden die klägerische Kündigung aus 

wichtigem Grund nicht rechtens. Die Beklagte verletzt weder direkt noch indirekt i.S.v. 

Art. 3(2) Distributionsvertrag das der Klägerin eingeräumte Exklusivitätsrecht, ist sie 

doch rechtlich nicht für die Vorgehensweise von Kunden des polnischen Alleinvertre-

ters verantwortlich. 

8. Die Beklagte war auch nicht verpflichtet die Marketingrechnung der Klägerin unver-

züglich zu bezahlen. Zwar bezahlte die Beklagte früher Marketingrechnungen der Klä-

gerin meist ohne genaue Überprüfung innert Wochenfrist, doch war die Beklagte auf-

grund der Vorgehensweise der Klägerin, welche früher immer zeitig zahlte und trotz 

ausstehender gegenseitiger Ansprüche nie – weder berechtigte noch unberechtigte For-

derungen – verrechnete, berechtigt die Marketingrechnung genauer zu prüfen und Vor-

auszahlung für Lieferungen zu verlangen. Die Prüfung hat nunmehr ergeben, dass die 

Position Weihnachtskarten über EUR 550.– nicht Bestandteil des Marketingplans/-

budgets war und deshalb nicht zu erstatten ist. 
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9. Da die Kündigung aus wichtigem Grund ungerechtfertigt ist, stehen der Klägerin keine 

Schadenersatzansprüche zu. Da die Kündigung aus wichtigem Grund zudem unbesehen 

ihrer Ungerechtfertigtheit zur sofortigen Vertragsauflösung führt, ist auch nicht einzu-

sehen, weshalb die Klägerin für rechtsverbindlich eingegangene (in der Höhe unbestrit-

tene), ihr zum grössten Teil erst nach der Kündigung entstandene Kosten für Radiower-

bung noch durch die Beklagte entschädigt werden sollte. 

III. Schiedsrichterbestellung 

10. Die Beklagte ernennt als ihren Schiedsrichter Dr. A. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

Unterschrift 

Beilagen: B-1 bis B-4 























  Seite 1 von 2 

 

AUSZUG DISTRIBUTIONSVERTRAG BIBITE AG / PLL BEER S.A. VOM  
8. JUNI 2006 

[Anm. für den Moot: Dieser Auszug ist beschränkt auf diejenigen Bestimmungen, die für den 

Moot Court relevant sind. Alle übrigen Bestimmungen sind – mit Ausnahme der Partei des 

Distributors – identisch zum Distributionsvertrag zwischen BeveSana AG und Distribujet 

GmbH] 

1. Präambel 

[…] 

Die Distributorin PLL Beer S.A. („PLL“) ist eine erfahrene Vertriebspartnerin für Geträn-

ke und Lebensmittelprodukte in Polen. 

Bibite wünscht, dass PLL den Gesundheitsdrink SHARP REQUIEM® und SHARP 

REQUIEM SUGARFREE® (das „Produkt“) in Polen vertreibt und vermarktet. PLL 

möchte den Vertrieb und das Marketing für das Produkt in Polen übernehmen. 

[…] 

2. Vertragsgegenstand 

3. Vertragsgebiet 

(1) Vertragsgebiet ist Polen. 

(2) Bis zum Zeitpunkt der Kündigung oder Aufhebung der Vereinbarung wird Bibite 

weder einem Dritten ein Vertriebsrecht einräumen noch selber direkt oder indirekt 

auf dem Vertragsgebiet Geschäfte mit dem Produkt eingehen. 

(3) PLL unterlässt es ausserhalb des Vertragsgebietes Verkaufspromotionen für das 

Produkt zu lancieren, Kunden anzuwerben, Niederlassungen zu errichten oder 

Verteilzentren zu unterhalten. 

4. Verpflichtungen von PLL 

5. Lieferungen 

(1) […] 

(2) […] 

B-4 
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(3) Der Verkaufspreis beträgt EUR 0.60 per Flasche (500 ml) CIF Warenlager War-

schau (Incoterms 2000). 

(4) […] 

(5) […] 

(6) Bibite ist berechtigt, unverbindliche Preisempfehlungen für die Konsumentenprei-

se für das Produkt abzugeben. Diese beträgt für den Detailhandel zur Zeit 

EUR 1.15 bzw. den Gegenwert in Landeswährung. 

(7) […] 

6. 20. 



Moot Court Team [...] 

[Adresse] 

        LSI 

        Zürcher Handelskammer 
        Bleicherweg 5 
        Postfach 3058 
        CH-8022 Zürich 
 

 

11. August 2008 

 

 

Fall Nr. 600132-2008: Stellungnahme zur Unzuständigkeitseinrede 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Innert der von der Kammer angesetzten Frist nehmen wir namens der Klägerin zur Unzustän-

digkeitseinrede der Beklagten Stellung mit dem 

 

Rechtsbegehren: 

 Die Unzuständigkeitseinrede sei abzuweisen und es sei unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolgen zu Lasten der Beklagten auf die Schiedsklage einzutreten. 

 

Die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für eine Aufhebung der Verpflichtungen 

der Beklagten aus dem Distributionsvertrag – und mithin ihrer Verpflichtung zur Beurteilung 

der von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche durch ein Schiedsgericht – waren zu kei-

nem Zeitpunkt erfüllt. Insbesondere wurde der Klägerin nie eine Übertragung der Vertriebs-

abteilung von der Beklagten auf die Bibite AG notifiziert, noch hatte sie Kenntnis von einem 

solchen Übergang (vgl. Schriftliche Zeugenaussage von Herrn Kölle, Beilage K-13). 

In materieller Hinsicht behält sich die Klägerin weitere Ausführungen in der Klageschrift vor, 

verweist aber schon hier ebenfalls auf die Ausführungen in der Zeugenaussage von Herrn 

Kölle, wonach u.a. weitere Rechnungen für Radiowerbung durch die Klägerin zu bezahlen 

sind. 
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Damit lautet Rechtsbegehren Nr. 2 der Klägerin neu wie folgt: 

2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin EUR 200'900 nebst Zins zu 5% 

auf  

- EUR 80'900.– seit 14. April 2008;  

- EUR 60'000.— seit 6. Juni 2008; 

- EUR 60'000.— seit 5. August 2008. 

zu bezahlen. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Unterschrift 

 

Beilage K-13 
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Schiedsgericht 

Internationale Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern 

Fall Nr. 600132-2008 

bestehend aus 

Frau Dr. Y; Frau Prof. Dr. X (Präsidentin); Dr. A 

Konstituierungsbeschluss 

und 

Beschluss Nr. 1 

 

vom 19. September 2008 

 

in Sachen  

Distribujet GmbH 

Nikolaigraben 15, 02826 Görlitz, Deutschland 

Klägerin 

vertreten durch Moot Court Team [...] 

 

gegen 

 

BeveSana AG 

Berner Strasse 5, 8953 Dietikon 

Beklagte 

vertreten durch Moot Court Team [...] 

 

betreffend 

Forderung 
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Erwägungen: 

1. Die Klägerin stützt ihr Begehren um Behandlung der Streitsache vor Schiedsgericht 

auf den zwischen ihr und der Beklagten am 3. Juli 2004 unterzeichneten 

Distributionsvertrag, welcher in Art. 19(2) folgende Schiedsklausel enthält: 

„Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag sind durch ein Schiedsverfahren gemäss der 

Internationalen Schiedsordnung der Schweizerischen 

Handelskammer zu entscheiden. Das Schiedsgericht besteht aus 

drei Schiedsrichtern. Sein Sitz ist in Zürich. Die Sprache des 

Schiedsverfahrens ist Deutsch.“ 

2. In ihrer Einleitungsanzeige vom 9. Juni 2008 ernannte die Klägerin Frau Dr. Y. als 

Parteischiedsrichterin. In der Einleitungsantwort vom 14. Juli 2008 ernannte die 

Beklagte Herr Dr. A als Parteischiedsrichter. In der Folge ernannten die 

Parteischiedsrichter Frau Prof. Dr. X. zur Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. 

3. Der dem Streitfall zugrunde liegende Sachverhalt sowie die Rechtsbegehren ergeben 

sich aus den bisherigen Vorbringen der Parteien und brauchen an dieser Stelle nicht 

wiedergegeben zu werden.  

 

Beschluss 

Schiedsgericht 

1.1 Das Schiedsgericht konstituiert sich aus Frau Dr. Y. (von der Klägerin ernannte 

Schiedsrichterin), Dr. A. (von der Beklagten ernannter Schiedsrichter) und Frau Prof. 

Dr. X. (von den Parteischiedsrichtern ernannte Präsidentin). 

Sitz des Schiedsgerichts und Verfahren 

2.1 Der Sitz des Schiedsgerichts befindet sich in Zürich. Verfahrenssprache ist Deutsch. 

2.2 Das Verfahren richtet sich nach Kapitel 12 des IPRG und der Internationalen 

Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern (nachfolgend „SchO“). In 

Ermangelung weiterer anwendbarer Verfahrensvorschriften kann das Schiedsgericht 

ergänzende Regeln für das Verfahren erlassen. 

2.3 Alle Mitteilungen und Eingaben einer Partei an das Schiedsgericht sind per E-Mail 

an die folgende Adresse zu versenden: lst.huguenin@rwi.unizh.ch. 
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2.4 Eine Frist gilt als eingehalten, wenn die Eingabe am Abgabetermin (vgl. Zeitplan in 

Ziff. 2.8) um spätestens 24.00 Uhr per E-Mail an die in Ziff. 2.3 bezeichnete Adresse 

abgeschickt wird. 

2.5 Zustellungen des Schiedsgerichtes an die Parteien erfolgen an die von den Parteien 

bezeichneten E-Mail Adressen. Die Präsidentin kann Beschlüsse des 

Schiedsgerichtes alleine unterzeichnen. 

2.6 In den Eingaben der Parteien müssen bestimmte Rechtsbegehren sowie alle 

tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthalten sein.  

2.7 Zu entscheidende Streitfragen (Streitfragen 3–6 nur für den Fall der Bejahung von 

Zuständigkeit und Passivlegitimation): 

1. Ist das Schiedsgericht für die Beurteilung der klägerischen Ansprüche 

zuständig? Insbesondere: Ist die Schiedsvereinbarung im Distributionsvertrag 

gegenüber der Beklagten durch eine rechtsgültige Vermögensübernahme i.S.v. 

Art. 181 Abs. 1 OR durch die Bibite AG oder anderweitig aufgehoben worden? 

2. Ist die Beklagte passivlegitimiert? 

3. Hat die Beklagte das ausschliessliche Vertriebsrecht der Klägerin verletzt? Falls 

ja: In welcher Höhe ist der Klägerin daraus ein Schaden entstanden? 

4. Hat die Beklagte ihre Lieferverpflichtung gegenüber der Klägerin verletzt bzw. 

vertragswidrig Vorauszahlung verlangt? 

5. War die Kündigung der Klägerin aus wichtigem Grund vom 30. April 2008 

gerechtfertigt? 

6. Hat die Klägerin der Beklagten die Kosten für Radiowerbung im Jahre 2008 für 

die Monate Mai bis Dezember zu ersetzen? Falls ja, in welcher Höhe? 

7. Welche Partei hat die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens zu tragen und in 

welcher Höhe? Hat eine Partei die Gegenpartei für die ihr im Zusammenhang 

mit diesem Schiedsverfahren entstandenen Kosten zu entschädigen? Falls ja, in 

welcher Höhe? 

2.8 Anlässlich der Telefonkonferenz vom 17. September 2008 einigten sich die Parteien 

und das Schiedsgericht darauf, dass sich die Parteien in einer ersten Phase einzig zu 

den Streitfragen 1-6 wie folgt zu äussern haben, wobei (i) Fragen 3-6 unter der 

Annahme, dass Zuständigkeit und Passivlegitimation bejaht würden und (ii) Fragen 3 

und 6 ohne Schadenshöhe.  
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Für diese erste Phase gilt folgender Zeitplan: 

- 13. Oktober 2008, 24.00 Uhr: Letzter Zeitpunkt für Anträge auf 

Sachverhaltsergänzung / -klarstellung 

- 31. Oktober 2008: Beschluss des Schiedsgerichtes mit allfälligen 

Sachverhaltsergänzungen / -klarstellungen [für den Moot: 

Counselling/Bekanntgabe der Sachverhaltsergänzungen] 

- 15. Dezember 2008, 24.00 Uhr: Nicht erstreckbare Frist zur Abgabe der 

Klageschrift der Klägerin zu den Streitfragen der ersten Phase. Die Klägerin soll 

darin in Antizipation aller möglichen Begründungen der Unzuständigkeitseinrede 

auch ausführen, weshalb die Beklagte immer noch Partei der 

Schiedsvereinbarung und des Distributionsvertrages sein soll. 

- 20. April 2009, 24.00 Uhr: Nicht erstreckbare Frist zur Abgabe der Klageantwort 

der Beklagten zu den Streitfragen der ersten Phase 

- 8. Mai 2009: Organisationsbesprechung zu prozessualen Fragen im Hinblick auf 

die Mündliche Verhandlung [für den Moot: Bewertung und Besprechung der 

Rechtsschriften; Vorbereitung auf die mündlichen Verhandlungen] 

- 25./26. Mai 2009: Mündliche Verhandlung zu den Streitfragen der ersten Phase 

 

Die Parteien verzichten auf die Einreichung weiterer Beweismittel zu den 

Streitfragen der ersten Phase und auf die mündliche Anhörung der Zeugen. 

2.9 Der allfällige weitere Verfahrensablauf wird zwischen den Parteien und dem 

Schiedsgericht nach Beendigung der ersten Phase abgesprochen. 

 

Zürich, den 19. September 2008 

 

Für das Schiedsgericht: 

_____________________ 

Frau Prof. Dr. X. (Präsidentin) 
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Schiedsgericht 

Internationale Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern 

Fall Nr. 600132-2008 

bestehend aus 

Frau Dr. Y; Frau Prof. Dr. X (Präsidentin); Dr. A 

 

Beschluss Nr. 2 

 

vom 31. Oktober 2008 

 

in Sachen  

Distribujet GmbH 

Nikolaigraben 15, 02826 Görlitz, Deutschland 

Klägerin 

vertreten durch Moot Court Team [...] 

 

gegen 

 

BeveSana AG 

Berner Strasse 5, 8953 Dietikon, Schweiz 

Beklagte 

vertreten durch Moot Court Team [...] 

 

betreffend 

Forderung 

 

werden die Parteien auf die beigefügten Ergänzungen hingewiesen, welche im 

Verfahren als unbestrittene Tatsachenbehauptungen gelten. 
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1. Wer hat den Vertrag zwischen BeveSana AG und Distribujet GmbH (K-1) verfasst? 

Der Vertrag beruht auf dem Standardvertriebsvertrag der Multidrink Gruppe. 

Einige Klauseln wie 5(3), 5(6), 8(1) und 8(3) wurden individuell vereinbart bzw. 

mit marktspezifischen Daten ergänzt. 

2. War Distribujet GmbH die einzige Firma, die den Serienbrief von Frau Strasser 

(angeblich) nicht erhalten hat? 

Dies ist nicht bekannt, denn mit keinem anderen Vertriebs- oder sonstigen 

Geschäftspartner gab es im Zusammenhang mit der Übertragung der 

Vertriebsabteilung später Probleme. 

3. Befindet sich die Adresse der Distribujet GmbH in der Datenbank von Frau Strasser, 

die für das Erstellen des Serienbriefes (B-3) erstellt wurde? 

Ja. 

4. Sind die BeveSana AG und die Bibite AG im Handelsregister eingetragen? 

Ja.  

5. Sind alle Personen die Verträge für Distribujet GmbH, BeveSana AG und Bibite AG 

unterzeichnet haben entsprechend zeichnungsberechtigt? 

Ja. Als CEO der Bibite AG ist Herr Meier zwar nur kollektiv zu zweien 

zeichnungsberechtigt, er unterschrieb aber den Brief vom 7. Mai 2006 mit 

Vollmacht des ebenfalls kollektivzeichnungsberechtigten VR-Präsidenten. 

6. Ist BeveSana AG die einzige Produzentin von SHARP REQUIEM® / SHARP 

REQUIEM SUGARFREE®? 

Ja.  

7. Ist die Differenz zwischen dem polnischen und dem deutschen Preis pro Flasche die 

Hauptursache für die Rentabilität der Parallelimporte? 

Ja. Es ist aber zu vermuten, dass die polnischen Parallelimporteure auch mit 

geringeren Gewinnmargen als Alleinvertreter arbeiten und/oder geringere 

Fixkosten haben (z.B. weil sie nicht wie ein Alleinvertreter Lagerinfrastruktur 

aufrecht erhalten). 



 3/5 

 

 

8. Was ist aus den Getränkecodes bzw. Produktionscodes ablesbar? 

Die Produktionscodes gehen auf die EU Lebensmittelgesetzgebung zurück und 

ermöglichen im Falle von schadhaften Produkten Rückrufaktionen. Die 

Codenummer ist jeweils für ein Produktionslos von bis zu 1 Million Flaschen 

dieselbe und wird jeweils durch den Ländercode des von BeveSana AG 

erstbelieferten Kunden ergänzt. Die unterschiedlichen Verfalldaten und 

Codenummern weisen darauf hin, dass aus verschiedenen Produktionslosen 

Flaschen aus Polen nach Deutschland gelangt sind. Die einzelnen in K-2 

aufgelisteten Produktionlose variieren in ihrer Grösse. In welchem Umfang sie 

nach Deutschland exportiert wurden, lässt sich aufgrund der Codes nicht eruieren. 

9. Hat sich BeveSana/Bibite bemüht, dem Problem der Parallelimporte auf den Grund zu 

gehen? 

Bibite AG hat bei PLL Beer S.A. nachgefragt. Diese konnte belegen sämtliche 

Lieferungen von Bibite an Grosshändler in Polen weiterverkauft zu haben. 

10. Wie hat sich Herr Meier an der in K-4 erwähnten Marketingplansitzung vom 14. 

Oktober 2007 zu den Parallelimporten geäussert? 

Herr Meier nahm die Beschwerden von Herrn Kölle zur Kenntnis, versprach dem 

Problem nachzugehen und auf Herrn Kölle zurückzukommen. Vor dem 12. 

November 2007 nahm Herr Meier den Punkt mit Herrn Kölle aber nicht mehr auf. 

11. Blieb der Einkaufspreis für den polnischen Alleinvertreter in der relevanten Zeit 

unverändert? 

Ja. 

12. Welche minimalen Verkaufszahlen (Art. 8(3) Distributionsvertrag, K-1) wurden für 

2008 vereinbart? 

Die Parteien führten hierüber keine Gespräche. In den Jahren 2005-2007 erreichte 

Distribujet die Minimalverkaufszahlen ohne grössere Probleme. Bis zur Kündigung 

verkaufte Distribujet im Jahre 2008 1.8 Millionen Flaschen. 

13. Wurde über die Radiowerbung bzgl. der Volumenrabatte eine Abmachung innerhalb 

des Marketingplanes getroffen? Wie war es in den Vorjahren? 
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Der Marketingplan sah vor, dass über das gesamte Jahr in den betroffenen 

Radiostationen Werbung platziert wird. Den Entscheid diese geplante Werbung en 

bloc für das ganze Jahr (d.h. nicht monatlich oder quartalsweise) zu buchen fällte 

Distribujet GmbH basierend auf Kostenüberlegungen. Distribujet verfuhr auch so 

in den Vorjahren. BeveSana/Bibite wussten hiervon nichts, denn diese Kosten 

wurden jeweils nur in den Marketingberichten einmal im Quartal an sie 

weiterverrechnet (mit einer Kopie der durch die Radiostationen an Distribujet 

gestellten Quartalsrechnung als Beleg). 

14. Konnte Distribujet GmbH über die gebuchte Werbezeit frei verfügen oder ist der Inhalt 

(Produkt SHARP REQUIEM® / SHARP REQUIEM SUGARFREE®) fix? 

Distribujet GmbH konnte darüber frei verfügen, hatte aber hierfür für andere von 

ihr vertriebene Produkte keine Verwendung. 

15. Wurde Distribujet durch die Radiosender für das vierte Quartal bereits Rechnung 

gestellt? Falls ja, hat Distribujet diese Rechnung bezahlt und an BeveSana/Bibite 

weiterverrechnet und allenfalls abgemahnt?  

Ja. Distribujet wurden nochmals EUR 60'000.—für das letzte Quartal 2008 durch 

die Radiosender in Rechnung gestellt. Distribujet verrechnete diesen Betrag am 8. 

Oktober 2008 an BeveSana weiter und mahnte am 23. Oktober 2008 ab. 

16. Wie war die Zahlungsmoral von Distribujet über die Vertragsdauer bis zum 10. April 

2008? 

Distribujet hat immer pünktlich bezahlt. Distribujet hat nie – selbst als die 

Möglichkeit bestand – eigene Forderungen (z.B. auf Bezahlung von 

Marketingkosten) mit Forderungen von BeveSana/Bibite (z.B. auf 

Kaufpreiszahlung) verrechnet. 

17. Hat Distribujet für ihre Bestellungen vom 13. bzw. 20. April 2008 Rechnungen 

erhalten und wurde ihr darin der Vorauszahlungsrabatt gewährt? 

Ja.  

18. Zu welchen Konditionen konnte sich Distribujet im Zeitraum April 2008 einen 

laufenden Unternehmenskredit beschaffen bzw. hätte es sich einen solchen Kredit 

beschaffen können? 
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Zu 6.2% Zins p.a. 

19. Welches ist das Eingangsdatum bei Distribujet der in K-7 erwähnten Rechnungen? 

5. Februar 2008. 

20. Was ist darunter zu verstehen, dass Kartellrecht nicht zu prüfen ist? 

Es sind keine kartellrechtlichen Argumente zu machen. Z.B. soll nicht argumentiert 

werden, dass eine bestimmte Klausel des Distributionsvertrages gegen EU-

Kartellrecht verstosse und deshalb ungültig sei. 

 

 

Zürich, den 31. Oktober 2008 

 

Für das Schiedsgericht: 

 

_____________________ 

Frau Prof. Dr. X. (Präsidentin) 


